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5. Entwurf eines Erlasses der Regierung der Region Brüssel-Hauptstadt zur Bekämpfung des Lärms durch besondere
akustische Warnvorrichtungen (Sirenen)

6. Besondere akustische Warnvorrichtungen (Sirenen)

7.

8. Der vorgelegte Erlassentwurf sieht vor:
— Grenzwerte von 100 dB(A) tagsüber und 90 dB(A) nachts, gemessen in 7 m Entfernung vom Einsatzfahrzeug;
— Harmonisierung der technischen Merkmale (Frequenz, Töne und Lautstärkepegel) der akustischen Warneinrichtungen
für alle vorfahrtsberechtigten Fahrzeuge;
— Umsetzung in Phasen (zweijähriger Plan zur Herstellung der Konformität);
— ein in erster Linie präventiver Kontrollrahmen durch die Erstellung einer vom Installateur ausgestellten
Konformitätsbescheinigung, mit der sichergestellt wird, dass die auf dem vorfahrtsberechtigten Fahrzeug installierten
besonderen akustischen Warneinrichtungen den Brüsseler Rechtsvorschriften entsprechen. Diese Bescheinigung kann
außerhalb von Notfalleinsätzen überprüft werden;

9. Der Erlassentwurf der Regierung der Region Brüssel-Hauptstadt zielt darauf ab, im Rahmen der regionalen
Zuständigkeit die Lärmbelastung der Bevölkerung durch Notfahrzeugsirenen zu verringern, ohne die Sicherheit
vorrangiger Einsätze einzuschränken und ohne die Bundestreue zu verletzen.

Es ist daher notwendig, die höchsten Lautstärkepegel für vorfahrtsberechtigte Fahrzeuge (bei der Wahrnehmung –
Zuständigkeit der Region) festzulegen, damit diese angesichts der jeweiligen Verkehrsbedingungen und des in der Stadt
relativ hohen Umgebungslärms für die anderen Verkehrsteilnehmer hörbar bleiben, und so die Verwendung mehrerer
akustischer Warneinrichtungen, die eine schädliche Exposition für die Bewohner verursachen, vermieden werden kann,
alles im Einklang mit den übrigen geltenden Rechtsvorschriften. So ist der Bundesstaat insbesondere für die
Straßenverkehrsordnung zuständig (insbesondere für die Verwendung von Sirenen).

10. Verweise auf Grundlagentexte: Es gibt keine Grundlagentexte

11. Nein

12.

13. Nein

14. No

15. No

16.
TBT-Aspekt: No

SPS-Aspekt: No
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